
Zeitschrift: Allgemeine schweizerische Militärzeitung = Journal militaire suisse =
Gazetta militare svizzera

Band: 37=57 (1891)

Heft: 43

Rubrik: Eidgenossenschaft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 347

Eidgenossenschaft.
— (Zu Armeekorpskommandanten) sind vom Bundesrath

ernannt worden: I. Armeekorps : Hr. Oberst P. Cteresole,
Kommandant der I. Division. II. Armeekorps: Hr. Oberst
J. Feiss, Waffenchef der Infanterie. III. Armeekorps:
Hr. Oberst H. Bleuler, Kommandant der VI. Division.
IV. Armeekorps: Hr. Oberst H. Wieland, Kommandant
der VIII. Division.

— (Verordnung Über vermehrte Rekrutirung der Kavallerie.)
Durch die Errichtung von Armeekorps wird eine
beträchtliche Verstärkung der sämmtlichen Guidenkompagnien

nothwendig. Mit Rücksicht hierauf sehen wir uns
veranlasst, die Aushebungsoffiziere und deren Stellvertreter

anzuweisen, in allen Rekrutirungskreisen und
Kantonen jeden irgendwie zur Kavallerie annehmbaren
Rekruten zu dieser Waffe einzustellen, gleichviel oh in
jenem Kreise oder Kanton die zu rekrutireuden
Einheiten bereits vollzählig sind oder nicht. Dabei sind
solche jungen Leute, welche Neigung haben, hei der
Kavallerie zu dienen, jedoch nicht iu der Lage sind,
selbst ein Dienstpferd halten zn können, aufzumuntern,
zur Haltung des Dienstpferdes einen Drittmann zu
gewinnen.

Die Ausscheidung der Rekruten in Dragoner und
Guiden wird erst während der Rekrutenschule
vorgenommen.

Die für das Jahr 1892 ausgehobenen Kavallerie-Rekruten

sind in die drei Rekrutenschulen Bern, Aarau
und Zürich wie folgt einzuberufen:

a. In die Rekrutenschule I Bern sind zu beordern die
Kavallerie-Rekruten der Kantone Waadt, Freiburg, Bern
(Jura), Genf, Neuenburg, Wallis und Tessin.

b. In die Rekrutenschule II Aarau sind zu beordern
die Kavallerie-Rekruten der Kantone Bern, Solothurn,
Aargau, Baselstadt und Baselland.

c. In die Rekrutenschule III Zürich sind einzuberufen
die Kavallerie-Rekruten der Kantone Schaffhausen,
Zürich, Thurgau, St. Gallen, Luzern, Uri, Schwyz,
Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Appenzell A.-Rh.,
Appenzell I.-Rh. und Graubünden.

Was die Ausrüstung der Rekruten anbetrifft, so haben

diejenigen Kantone, welche bis anhin Dragoner und
Guiden stellten, ihre sämmtlichen Kavallerie-Rekruten
als Dragoner und die übrigen Kantone, welche nur Guiden

stellten, ihre Kavallerie-Rekruten als Guiden
auszurüsten.

Nach erfolgter Ausscheidung der Kavallerie-Rekruten
in Guiden uud Dragoner ist vom betreffenden
Schulkommandanten der Austausch der Ausrüstung zu
bewerkstelligen.

Betreffend Eintheilung, Kontrolführung nnd Aufgebot
der ausexerzirten Dragoner derjenigen Kantone, welche
bis anhin keine Dragoner gestellt haben, verfügen wir :

Es werden während der Rekrutenschule zur definitiven
Ausrüstung und Zutheilung zugewiesen die Dragoner
der Kantone Genf und Wallis an den Kanton Freiburg,
des Kantons Neuenburg „ „ „ Bern,

„ „ Tessin „ „ „ Freiburg,

„ „ Baselstadt „ „ „ Aargau,

„ „ Baselland „ „ „ Solothurn,
der Kantone Uri, Schwyz, Ob¬

walden, Nidwalden
und Zug „ „ „ Luzern,

des Kantons Glarns „ „ „ St. Gallen,
der Kantone Appenzell A.-Rh.

u. Appenzell I.-Rh. „ „ „ Thurgau,
des Kantons Graubünden „ „ „ St. Gallen.

Wir ersuchen die betreffenden Organe das in Sachen

weiter Erforderliche, soweit die Rekrutenaushebung he-

treffend, bereits bei der diesjährigen Rekrutirung
anordnen und durchführen zu wollen.

— (Verordnung Über das Soldatenmesser.) Unterm 6.
Dezember 1890 hat der Schweiz. Bundesrath beschlossen,
es sei das als Schraubenzieher zum Gewehr, Mod. 1889,
dienende Soldatenmesser den Rekruten als Ausrüstungsgegenstand

gratis abzugeben, in der Meinung, dass das

Soldatenmesser vom Bunde beschafft und an die Kantone

zu Händen der Rekruten, beziehungsweise der
bereits eingetheilten Wehrpflichtigen in natura abgegeben
werde.

Betreffend Rückgabe des Soldatenmessers seitens solcher

Militärs, welche vor Ablauf der Dienstzeit aus der Armee

austreten, besteht dermalen keine Bestimmung.
Wir sehen uns deshalb veranlasst zu verfügen :

1) Die im Jahr 1892 und später eintretenden
Wehrpflichtigen, welchen das Messer mit der Rekrutenausrüstung

gratis verabfolgt wird, haben das Soldatenmesser
bei Entlassung vor vollendeter Dienstzeit mit den übrigen
vom Staate gefassten Ausrüstungsgegenständen
zurückzugeben, oder das fehlende Messer zum vollen Preise von
Pr. 1. 80 zu vergüten; nach beendigter Dienstzeit im
Auszug und Landwehr geht das Soldatenmesser iu das

Eigenthum des Wehrmannes über;
2) Den im Jahre 1891 und früher eingetretenen

Wehrpflichtigen, welche das Soldatenmesser bezahlt haben
wird dasselbe auch im Falle der Entlassung während
der Dienstzeit als Eigenthum überlassen;

3) Die Offiziere werden gleich gehalten, wie die im
Jahre 1891 oder früher eingetretenen Wehrpflichtigen;

4) Die von der Eidgenossenschaft bezogenen Soldatenmesser

sind bei jedem Dienstanlasse mitzubringen und
bei Inspektionen vorzuweisen; jede Messerahgabe ist im
Dienstbüchlein einzutragen; ist das erste Messer durch
ein zweites zu ersetzen, so ist letzteres mit Fr. 1. 80 zu
begahlen ;

5) Bei vorübergehender Dispensation vom Militärdienst,
bei Urlaub und in Fällen, in denen der Wehrpflichtige
die Waffen deponirt, hat derselbe das Soldatenmesser

nicht abzugeben.

Wir geben hievon Kenntniss den kantonalen
Militärbehörden zu Händen der Zenghausverwaltungen und den

Waffen- und Abtheilungschefs zu Händen der Truppen.
— (Wiederholungskurse der Positionsartillerie.) Am 3.

Oktober ist die Positionsartillerie-Abtheilung III (Kommandant

: Oberstlieutenant Affolter), bestehend aus den Aus-
zügerkompagnien Nr. 2 (Bern) nnd 4 (Basel) zn ihrem

Wiederholungskurs in Thun eingerückt. Sonntag den

11. Oktober rücken die ebenfalls zur Abtheilung III
gehörenden Landwehrkompagnien Nr. 3 L (Bern) und
Nr. 7 L (Basel) ein, so dass seit der Neuorganisation der
Positionsartillerie die Abtheilung zum ersten Male in
ihrem normalen Bestände im Felde steht. An Geschützen

gehören zur Abtheilung 14 12cm-Kanonen, 10 12cm-

Mörser und 8 8cm-Kanonen mit der entsprechend bedeutend

grösseren Anzahl von Munitionswagen, Transport-
und Hülfswagen. Zur Bespannung ist eine Abtheilung
des Linientrains der III. Armeedivision zum Wiederholungskurs

eingerückt. Die Kaserne ist vollständig
besetzt, so dass in diesem Spätjahre der Waffenplatz Thun
noch vollständig belebt ist. Es haben wohl noch wenige
eine ganze Positionsartillerie-Abtheilung in Aktion
gesehen, so dass ein Besuch der Thuner Allmend für jeden,
der sich dafür interessirt, nur sehr lohnend sein kann.

Heute, den 9. Oktober, haben die Schiessübungen

begonnen, sie finden statt in dieser Woche Freitag und

Samstag, jeweilen von 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr
Nachmittags. Die nächste Woche:

Montag den 12. Oktober, von 8 Uhr Vormittags bis
1 Uhr Nachmittags;
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Dienstag den 13. Oktober, von 8 Uhr Vormittags bis
1 Uhr Nachmittags;

Mittwoch den 14. Oktober, von 8 Uhr Vormittags bis
12 Uhr Nachts;

Donnerstags den 15. Oktober, von 6 Uhr Vormittags
bis 5 Uhr Nachmittags.

Mittwoch den 14. Oktober findet also das Nacht-
schiessen statt mit Zuhülfenahme des Beleuchtungswagens,

der durch eine FeUdampfmaschine in Betrieb

gesetzt wird. Mit grossen Reflektoren wird das Schuss-

terraia abgesucht und die Ziele jeweilen auf kurze Zeit

unter scharfe elektrische Beleuchtung gebracht.
Am darauf folgenden Donnerstag findet das

Abtheilungsschiessen statt mit zu Grunde gelegter kriegsmäs

siger Supposition.
Wer sich ferner um den Batteriebau interessirt, der

wird auch hierin eine interessante Arbeit vor sich gehen
sehen.

Schon seit Anfang des Dienstes ist bei der Abtheilnng

die sog. englische Arbeitszeit eingeführt und die

Truppe befindet sich wohl dabei. 5'/a Uhr Tagwache,
6—7 Uhr Arbeit, 7—8 Frühstück, 8 Uhr Vormittags bis

4 Uhr Nachmittags Felddienst, 4—41/a Uhr Packdienst,
5 Uhr Mittagessen und nachher frei bis zum Einrücken
(91/» Uhr). Die Soldaten haben dadurch eine lange Ruhe-

nnd Erholungszeit und die Offiziere genügende Zeit, ihre
Rapporte und Schiessprotokolle anzufertigen.

Der Gesundheitszustand der Truppen ist ein
ausgezeichneter und der Alles beherrschende militärische Eifer
lässt nichts zu wünschen übrig. (B.-Z.)

— (Zur Richtigstellung der Angaben Ober die Feldgendar-

merle-Abthellung bei dem Truppenzusammenzug), welche in
verschiedenen Tagesblättern und auch in Nr. 40 der

„Allg. Schw. M.-Z." gebracht wurden, muss bemerkt

werden, dass die Behörden der Kantone Thurgau und

St. Gallen die Stellung eines Feldgendarmeriekorps nicht

abgelehnt, sondern ein solches in der Stärke von 28

Mann zu der VII. Division gestellt haben. Dieses Korps
befand sich unter den Befehlen des Laudjägerhauptmauns
des Kantons St. Gallen. Dasselbe trat mit demjenigen
der VI. Division in Funktion und hatte auch die
gleichen Dienstleistungen nach eidg. Vorschrift zu
verrichten.

— (Die Zentralschule Nr. I), welche gegenwärtig in
Thun stattfindet, wird in Abwesenheit des Herrn
Oberinstruktors kommandirt von Herrn Oberst de la Rive.

Als Instruktoren funktioniren die HH. Oberst Hungerbühler,

die Majore Audeoud und von Wattenwyl und

Hauptmann Immenhauser. An dem Kurs nehmen 72

Offiziere Theil.

— (Munition.) Der militärische Korrespondent des

„Bund" schreibt: „Was den Vorrath an Mnnition
anbetrifft, so liegen für das alte Repetirgewehr, System

Vetterli, 30 Millionen Patronen mit Weisspulver bereit,
weitere 15 Millionen werden in kurzer Zeit beschafft

werden und ein Vorrath von 20 Millionen Patronen mit
Schwarzpulver ist noch vorhanden; Gesammtvorrath an
Mnnition für das alte Gewehr, grosses Kaliber, 65,000,000

Patronen. Für die mit dem kleinkalibrigen Gewehr

neubewaffneten Divisionen werden pro Gewehr 600

Patronen in den Depots bereit gehalten werden.

Da die bestehenden Pulverfabriken Weisspulver in

genügender Menge nicht liefern können, ist die E r -

richtung einer neuen Pulverfabrik, vorab

für Artilleriepulver, in Aussicht genommen. Dieselbe

wird zweckentsprechend in die Innerschweiz zu stehen

kommen."

A n s 1 a n d.

Rumänien. (Wehrwesen undReformprojekte.)
Nachdem in Rumänien in der Kammer ein Gesetzentwurf,

betreffend die Bewilligung von weiteren 45
Millionen Francs für Befestigungen, zugegangen, eine Summe,
die den Bedarf des in sehr grossem Style angelegten
Landes-Vertheidigungsplanes bei Weitem noch nicht
deckt, hat der Kriegsminister nun auch die Vorlage,
betreffend die Reorganisation der Dorobanzen (Territo-
rial-Infanterie) und die Umwandlung eines Theiles der

Kalarasch- (Territorial-Kavallerie) in Roschiori (Linien-
Kavallerie) Regimenter eingebracht. Die Gesetzentwürfe
haben für die Wehrkraft Rumäniens hohe Bedeutung,
wie sich ergibt, wenn man bedenkt, dass von 28,714
Rekruten des Kontingents 1.891 16,500 auf das active

Heer, aber auch 12,154 auf die Territorial-Infanterie
und Kavallerie entfallen. Der Budgetvorschlag nahm
zunächst nur die Umwandlung von 4 (6., 7., 8. und 11.)
Kalarasch- in aktive Kavallerie-Regimenter zu 4 Eskadrons

a 130 Mann, 110 Pferde in Aussicht, die 8 übrigen
Kalarasch - Regimenter sollen nach und nach folgen,
ausserdem sollte ein neues viertes Roschiori- (aktives
Kavallerie-) Regiment formirt werden, wobei die

Aufhebung der Musik der drei vorhandenen die Kosten
vermindern sollte. Von einer Reform der Territorial -
Infanterie war zunächst nicht die Rede. Das Projekt
bezüglich der Roschiori- und Kalarasch-Kavallerie-Regimenter

ist auch in der neuen Vorlage beibehalten

worden, so dass Rumänien demnächst über 8 aktive
und 9 Kalarasch-Regimenter verfügen wird, von denen
die letzteren wahrscheinlich 8 Divisionen mit Kavallerie
bei der Mobilmachung ausstatten, die 8 erstgenannten

2 Kavallerie-Divisionen formiren werden. In den

neuen Gesetzentwurf nahm man dann die Bestimmung
auf, dass die Einstellung der Rekruten fortan am 1.

November statt am 1. Dezember erfolgen soll. Hinzu
trat ferner der Plan der Vermehrung der 8 Linien-Regimenter

Infanterie von 2 anf drei Bataillone, so dass

die mobilen Kadres gegeben wären. Derselbe Gedanke

herrscht bei der Reorganisation der Territorial-Infanterie
vor. Die 33 jetzt bestehenden Dorobanzen-Regimenter
zu 2 Bataillonen werden in 24 solcher zu 3 Bataillonen
umgewandelt, also 6 neue Bataillone aufgestellt und die
nach Art der österreichischen Landwehr bei den
Dorobanzen aufgestellten Stammkompagnien (1 pro Bataillon)
um je 18 Köpfe vermehrt. So erhalten auch die
Dorobanzen im Frieden eine Ordre de bataille, die mit
derjenigen des Krieges übereinstimmt und die Kriegsbereitschaft

der vier Rumänischen, für Operationszwecke in
Frage kommenden Corps wird sehr erhöht, die Schulung
vertieft. Das ist ein weiterer bedeutender Fortschritt
des rumänischen Heeres unter dem Scepter König Carols.

(A. u. M.-Z.)

Gebr. Lincke,
Zürich.

Stallungen,
Sattelkammern,

patentirt
rationell.

Referenzen

zu Diensten.

Pläne und Voranschläge franco.
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